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5. Richtlinien Bussenkatalog (Verhalten und Disziplin)   
 
 

5.1 Grundsatz 
 

 Generell pflegen wir vom G.S.I. Rümlang 1964 den Grundsatz, dass jeder für 
sich selbst Verantwortung tragen soll und verlangen somit auch ein entspre-
chendes Verhalten aller Aktivmitglieder, Trainier, Hilfstrainer und Vorstand.  

 
 Der G.S.I. Rümlang 1964 stellt folgende Anforderungen an all seine Mitglieder 
und deren Handeln und Denken innerhalb ihrer Tätigkeit(en) im Verein, im Um-
gang mit den anderen Vereinsmitgliedern aber auch gegenüber Partnern des 
Vereins sowie allen uns verbundenen Freunden, sowie gegenüber den sportli-
chen Gegnern und den Schiedsrichtern:  

 Ehrlichkeit 
 Einsatzbereitschaft 
 Respekt  
 Selbständigkeit  
 Ausdauer  
 Selbstvertrauen und positives Denken  
 Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 
 Disziplin  
 Nachhaltigkeit  
 
Nur mit diesen Grundanforderungen ist es möglich, für alle ein kamerad-
schaftliches, friedliches und erfülltes Vereinsleben zu gestalten. Ein ausge-
wogenes Vereinsleben bildet die Basis für eine sportlich erfolgreiche und 
kollegiale Zukunft der Tätigkeiten innerhalb des G.S.I. Rümlang 1964.  

 
5.2 Leitbild des Vereins 

 
 Wir sind bestrebt, allen Interessierten jeden Alters ab 16 Jahren die Möglich-
keit zu bieten, Fussball zu spielen oder in unserem Kultur-Verein mitzuma-
chen.  
 

 Wir nehmen die soziale Verantwortung eines Vereins wahr. Jugendschutz 
 ist uns sehr wichtig und wir sprechen uns gegen Diskriminierung und 
 Ausgrenzung jeglicher Art aus. 



Richtlinien, Weisungen und Reglemente 

Richtlinien Abgabe GSI-Bussenkatalog vom G.S.I. Rümlang 1964 Version V.3_2018/19 

 

 Wir achten unsere sportlichen Gegner im Wettkampf und bringen ihnen 
wie auch den Schiedsrichtern und Zuschauern Respekt und Anstand entgegen. 
 

 Wir wollen fairen Sport und beachten die Regeln, Reglemente, die Fairplay- 
Richtlinien usw., welche von den Verbänden definiert sind. Niederlagen 
werden mit Würde und Anstand akzeptiert. Verwarnungen/Strafen (Gelbe und 
Rote Karten) werden grundsätzlich von den Spielern selbst bezahlt.  
 

 Wir fördern ein gutes Ansehen unseres Vereins bei Eltern, Behörden, Bevölke-
rung, Sponsoren, Gönnern, Freunden und auch bei anderen Vereinen. 
 

 Wir motivieren alle Mitglieder zur aktiven Mitarbeit im Verein. Nur gemeinsam 
können wir sicherstellen, dass der Verein funktionsfähig bleibt und 
die Vereinsziele erreicht werden. 
 

 Wir streben durch eine langfristige und kontinuierliche Planung sportliche Er-
folge an, sehen aber als oberstes Ziel die Freundschaft. 
 
 

5.3 Sanktionen / Konsequenzen 
 

 Der Verein hat jederzeit die Möglichkeit, bei Verstoss gegen diese Regeln, die 
entsprechenden Konsequenzen zu ergreifen. Diese sind nach Schwere des Ver-
gehens zu bestimmen. 
 

 Dazu gehört folgender Bussenkatalog: 
 
 - Unpünktlichkeit beim Training (Toleranz 5 Min.)  Fr.    10.— 

- Unpünktlichkeit/Fernbleiben bei Spielen   Fr.   20.-- 
- Unentschuldigtes Fernbleiben (Training)   Fr.   10.— 
- Nicht Mitbringen des entsprechenden Trainier-Tenue Fr.   10.— 
- Nicht anziehen des Ausgangstrainers bei Spielen  Fr.   20.— 
- Nichtbezahlung des Jahresbeitrages bis zur 

      angegebenen Frist (Verzugsbusse pro Verzugswoche) Fr.      5.— 
- Verwarnungen/Strafen vom SFV/FVRZ   siehe Punkt 5.4 

 
 Die Bussbeträge sind nicht für den Verein, sondern für die Mannschafskasse.  
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5.4 Verwarnungen / Strafen vom SFV/FVRZ 
 

 Die Sanktionen/Bussen vom SFV/FVRZ werden den Spieler unter folgenden 
Bedingungen weiterverrechnet und sind dann vom Spieler selbst zu tragen: 
 

o Wenn ein geahndetes Foul innerhalb der Spielplatzhälfte des Gegners 
geschieht (grobes Spiel) 

o Wenn ein geahndetes Foul ohne Ball verursacht wurde (auch inner-
halb der eigenen Spielhälfte) 

o Wegen Reklamieren oder unfaires Verhalten gegenüber dem Gegner 
oder Schiedsrichter 

o Bei Nachschlagen generell auf dem gesamten Platz 
 

 Die Sanktionen/Bussen werden vom Verein getragen, wenn: 
 

o Ein geahndetes Foul im Kampf um den Ball oder als Abwehr, inner-
halb der eigener Platzhälfte, passiert 

o Bei absoluter Unschuld des Spielers, zB. falsche Auswahl des geahn-
deten Spielers (Schiedsrichter verwechselt den zu ahndenden Spieler) 
 

 Bei Unklarheiten liegt der Stichentscheid beim Vereins-Präsidenten. 
 

 


